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A. Grundlagen und Zuständigkeit 

 

Artikel 1 Grundlagen 

 

Personen, die einen universitären Medizinalberuf in eigener fachlicher Verantwortung 

ausüben, sind nach Art. 40 Abs. 1 lit. g des Bundesgesetzes über die universitären 

Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG; SR 811.11) zum Notfalldienst, nach 

Massgabe der kantonalen Vorschriften, verpflichtet. Ärztinnen und Ärzte des Kantons 

Solothurn sind demnach gemäss § 20 Abs. 1 des Gesundheitsgesetzes (GesG; 

BGS 811.11) verpflichtet, sich persönlich an einem regionalen Notfalldienst zu beteiligen und 

diesen einwandfrei zu gewährleisten.  

 

 

Artikel 2 Zuständigkeit der GAeSO 

 

Die Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte Kanton Solothurn (GAeSO) sorgt mittels 

Notfalldienstreglement (NFDR), das vom Regierungsrat in einer Verordnung als verbindlich 

erklärt wird, für eine zweckmässige Organisation des Notfalldienstes und kann die hierfür 

notwendigen Personendaten erheben (§ 20 Abs. 2 GesG). 

 

 

Artikel 3 Verpflichtung zur Leistung des Notfalldienstes 

 

Die Notfalldienstpflicht und dieses Reglement gelten im Kanton Solothurn für sämtliche 

Ärztinnen und Ärzte (§ 20 Abs. 1 GesG). Damit auch für jegliche Tätigkeit in eigener fachlicher 

Verantwortung als auch für die Tätigkeit unter der direkten Aufsicht und der fachlichen 

Verantwortung aber immer unabhängig von ihrer Mitgliedschaft bei der GAeSO. 

 

 

B.  Organisation des Notfalldienstes 

 

Artikel 4 Erlass Notfalldienstreglement 

 

Gemäss § 20 Abs. 2 GesG erlässt die GAeSO ein Reglement mit insbesondere folgendem 

Inhalt: 

a) die Bestimmung der Art, des Umfangs sowie des Orts der Einsätze der 

notfalldienstpflichtigen Personen, wobei diese Aufgabe an regionale 

Notfalldienstorganisationen delegiert werden kann; 

b) die Heranziehung von weiteren Personen, die eine Tätigkeit im Bereich des 

Gesundheitswesens ausüben, sofern ein ausgewiesener Bedarf hierfür besteht; 

c) die Befreiung notfalldienstpflichtiger Personen vom Notfalldienst, sofern wichtige Gründe 

vorliegen; 

d) die Beauftragung einer medizinischen Gutachterstelle, welche bei Unstimmigkeiten 
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hinsichtlich der von einer notfalldienstpflichtigen Person geltend gemachten 

gesundheitlichen Gründen auf Kosten der betreffenden Person ein medizinisches 

Gutachten erstellt; 

e) die Erhebung einer Ersatzabgabe von den von der Notfalldienstpflicht befreiten Personen; 

diese beträgt 300 Franken bis 1'000 Franken pro Notfalldienst und maximal 

15'000 Franken pro Jahr. Die Höhe richtet sich nach dem Umfang der von den 

Angehörigen der Berufsgruppe jährlich zu leistenden Notfalldienste. 

 

Artikel 5 Regionale Ärztevereinigungen und Fachgesellschaften 

 
1 Die regionalen Ärztevereinigungen bzw. die spezialärztlichen Fachgesellschaften sind 

verantwortlich für die Erstellung und Organisation der Dienstpläne in den jeweiligen 

Regionen bzw. der entsprechenden Fachgesellschaften und die Organisation der 

Hintergrunddienste. Jede regionale Ärztevereinigung bzw. spezialärztliche 

Fachgesellschaft bezeichnet einen Notfalldienstverantwortlichen, der als Organisator und 

Ansprechpartner für den Notfalldienst zuständig ist. Fehlt eine regionale Ärztevereinigung, 

so kann die Notfalldienstkommission in Absprache mit den zuständigen bzw. betroffenen 

Personen einen Notfalldienstverantwortlichen bezeichnen. 

 
2 Die regionalen Ärztevereinigungen bzw. die spezialärztlichen Fachgesellschaften legen, 

in Absprache mit den Nachbarorganisationen, abschliessend die flächendeckenden 

Notfalldienstrayons nach Art. 6 NFDR fest und organisieren die Dienstpläne, unter 

Bezeichnung eines Notfalldienstverantwortlichen. 

 
3 Die Dienstpläne müssen grundsätzlich durch den jeweiligen 

Notfalldienstverantwortlichen der Alarmzentrale bzw. der entsprechenden Notfallzentrale 

in folgender Form zugestellt werden: 

a) Name, Vorname oder Abkürzungen oder ID; 

b) Angaben zur telefonischen Erreichbarkeit;  

c) Praxisort; 

d) Art und Zeitdauer des zu leistenden Dienstes. 

Die Dienstpläne müssen der Alarmzentrale 2 Monate vor deren Laufbeginn vorliegen. Die 

Verantwortung obliegt dem Notfalldienstverantwortlichen der jeweils zuständigen 

regionalen Ärztevereinigungen bzw. der Fachgesellschaft. Mutationen sind von der 

delegierenden Ärztin bzw. vom delegierenden Arzt per Email der Alarmzentrale an 

folgende Mailadresse zu melden: notfalldienst.az@kapo.so.ch. Eine Kopie dieser 

Mutationsmeldung geht an den Übernehmer. Der Übernehmer und die Alarmzentrale 

bestätigen allen Betroffenen die Mutation nochmals per Email. Die delegierende Ärztin 

bzw. der delegierende Arzt ist erst nach sämtlichen Bestätigungen entlastet.  

mailto:notfalldienst.az@kapo.so.ch
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Artikel 6 Notfalldienstrayons 

 

Die Rayons sind auf eine maximal zu verantwortende Grösse auszulegen. Die regionalen 

Ärztevereinigungen bzw. Fachgesellschaften legen die Grösse der Rayons fest. Dabei dürfen 

übliche Fahrzeiten im konventionellen Notfalldienst bis max. 30 Minuten akzeptiert werden, da 

Notfälle, die eine solche Wartezeit überschreiten, echte medizinische Notfälle sind und einen 

Ambulanzeinsatz via Nr. 144 erfordern.  

 

 

Artikel 7 Hausärztlicher Notfalldienst 

 
1 Der flächendeckende hausärztliche Notfalldienst ist durch die regionalen 

Ärztevereinigungen oder durch die kantonale Hausarztvereinigung zu planen und zu 

organisieren. 

 
2 Ausnahmsweise können die regionalen Notfalldienstrayons regionen- oder 

kantonsüberschreitend organisiert werden. Die regionalen Notfalldienstreglemente sind 

dem Departement des Innern zur Kenntnisnahme einzureichen. 

 

 

Artikel 8 Spezialärztlicher Notfalldienst 

 
1 Spezialärztliche Notfalldienste werden, sofern die Strukturen solche Notfalldienste 

erlauben, durch die jeweilige spezialärztliche Fachgesellschaft nach Rücksprache mit den 

regionalen Ärztevereinigungen organisiert (Psychiatrie, Gynäkologie, Ophthalmologie, 

Pädiatrie etc.). 

 
2 Spezialärztliche Notfalldienstrayons können regionenüberschreitend organisiert werden. 

Die spezialärztlichen Notfalldienstreglemente sind dem Departement des Innern zur 

Kenntnisnahme einzureichen. 

 

 

Artikel 9 Notfalldienstkommission 

 
1 Die Notfalldienstkommission wird vom zuständigen Vorstandsmitglied der GAeSO 

geleitet. Sie besteht neben dem Präsidenten aus 2 bis 4 Mitgliedern der regionalen 

Ärztevereinigungen bzw. Dienstplanern, wobei die verschiedenen Regionen und 

Spezialitäten im Kanton Solothurn angemessen zu berücksichtigen sind. Der Vorstand der 

GAeSO wählt die Mitglieder der Notfalldienstkommission, diese konstituiert sich selber. 

Gegen die Mitglieder der Notfalldienstkommission gelten die Ausstands- und 

Ablehnungsgründe der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, 

ZPO; SR 272) sinngemäss. Der Rechtsberater der GAeSO kann ihr mit beratender 

Stimme angehören, er ist kein Mitglied. 
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2 Die Notfalldienstkommission hat folgende Kompetenzen: Sie entscheidet über: 

a) die Dispensation vom persönlichen Notfalldienst nach Massgabe der einschlägigen 

Gesetze und diesem Reglement; 

b) eine beantragte Befreiung der Ersatzabgabe nach abschliessender Massgabe von     

Art. 17 ff. NFDR; 

c) die Festlegung der Höhe der Ersatzabgaben gemäss Art. 26 f. NFDR, 

d) Ausschlüsse nach Art. 25 NFDR; 

e) alle übrigen Beschlüsse, die nicht einem anderen Organ übertragen wurden. 

 
3 Die Notfalldienstkommission entscheidet in der Regel rasch über eingegangene 

Gesuche. Sie kann dafür die nach § 19 Abs. 3 der Vollzugsverordnung zum 

Gesundheitsgesetz (GesV; BGS 811.12) notwendigen Personendaten erheben. 

 
4 Die Entscheide der Notfalldienstkommission betreffend die Ersatzabgabe, die 

Dispensation vom Notfalldienst, die Befreiung von der Ersatzabgabe und über den 

Ausschluss vom Notfalldienst, können mittels Beschwerde innert 10 Tagen beim 

Departement des Innern angefochten werden. Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen 

und hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten. Über alle übrigen Einsprachen 

entscheidet die Notfalldienstkommission endgültig. 

 
5 Die Notfalldienstkommission befasst sich zudem mit allgemeinen Fragen rund um den 

Notfalldienst. Sie kann dem Regierungsrat Änderungen des Notfalldienstreglements 

unterbreiten.  

 
6 Die Notfalldienstkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder 

anwesend sind. Sie trifft Entscheide mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet das Präsidium mit Stichentscheid. 
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C. Notfalldienstpflicht (Obligatorium) 

 

Artikel 10 Notfalldienstpflicht 

 
1 Alle im Kanton Solothurn niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die in der ambulanten 

medizinischen Versorgung der Bevölkerung tätig sind und nicht bereits einen anerkannten 

Notfalldienst in einer Institution nach Art. 24 f. NFDR leisten, sind verpflichtet, sich an einem 

regionalen Notfalldienst zu beteiligen und diesen einwandfrei zu gewährleisten. 

 
2 Notfalldienstpflichtig sind: 

a) alle Ärztinnen und Ärzte, die in eigener fachlicher Verantwortung tätig sind; 

b) alle bei einer in eigener fachlichen Verantwortung tätigen Ärztin oder bei einem in 

eigener fachlicher Verantwortung tätigen Arzt, in einer Gruppenpraxis oder 

anderen ärztlichen Institution, unabhängig von deren Rechtsform, angestellten 

Ärztinnen und Ärzte; 

c) Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die in einer ärztlichen Praxis tätig sind. 

 

 

Artikel 11 Hausärztlicher Notfalldienst 

 
1 Am hausärztlichen Notfalldienst können alle Fachärztinnen oder Fachärzte mit 

entsprechenden Titeln Allgemeine Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin sowie die 

Praktischen Ärztinnen und Ärzte teilnehmen. Die Aufnahme in den vertraglichen Status ist 

vorbehalten. 

 
2 Die Notfalldienstpflicht ist mit Ausnahme von Art. 20 NFDR unabhängig von Alter und 

Geschlecht und richtet sich nach dem Umfang des Arbeitspensums. Der Verteilschlüssel 

zwischen Arbeitspensum und zu leistendem Notfalldienst wird in 20% Schritten festgelegt. 

 
3 Die Notfalldienstpflicht gilt dann als erfüllt, wenn sich die Ärztin oder der Arzt am 

regionalen Notfalldienst beteiligt, unabhängig von seiner Form und seinem Rahmen. 

 
4 Grosse Notfalldienstrayons mit einer genügenden Anzahl von Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern am hausärztlichen Notfalldienst können, in Absprache mit den 

spezialärztlichen Facharztgruppen, aus dem hausärztlichen Notfalldienst ausgegliedert 

und in einen selbstständigen spezialärztlichen Notfalldienst überführt werden. 

 
5 Ärztinnen und Ärzte, die der Notfalldienstpflicht unterstehen, sind in Eigenverantwortung 

dazu verpflichtet, sich die nötigen Kompetenzen zur Erfüllung ihrer Notfalldienstpflicht 

anzueignen bzw. die Kompetenzen durch entsprechende Fortbildungen zu erhalten bzw. 

zu fördern. Für die Kompetenzsicherung im hausärztlichen Notfalldienst bestehen 

entsprechende Grund- und Refresherkurse. Sie haben überdies gegenüber der 

Notfalldienstkommission eine Meldepflicht bezüglich ärztlicher Tätigkeit im Kanton und 
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fachlicher Qualifikation innerhalb von 3 Monaten ab der Aufnahme der ärztlichen 

Tätigkeit.  

 

 

Artikel 12 Spezialärztlicher Notfalldienst der Fachgesellschaften 

 
1 Die Notfalldienstpflicht gemäss Art. 10 NFDR gilt analog für die spezialärztlichen 

Notfalldienste (Psychiatrie, Gynäkologie, Ophthalmologie, Pädiatrie etc.) 

 
2 Ärztinnen und Ärzte, die sich aufgrund ihrer Weiterbildung bzw. ihres Weiterbildungstitels 

nicht zur Teilnahme am hausärztlichen Notfalldienst qualifizieren, sind verpflichtet, sich 

dem spezialärztlichen Notfalldienst ihrer Region anzuschliessen, sofern ein solcher 

Notfalldienst besteht. Besteht kein spezialärztlicher Notfalldienst, haben sie sich, soweit 

sie für den Hintergrunddienst fachlich geeignet sind, an diesem zu beteiligen. Besitzen sie 

nicht die entsprechende Kompetenz, sich am hausärztlichen Notfalldienst oder am 

Hintergrunddienst zu beteiligen, so haben sie eine Ersatzabgabe zu leisten. 

 

 

D. Art und Umfang der  Notfalldienstleistung 

 

Artikel 13 Art der Notfalldienstleistung 

 
1 Der Notfalldienst ist grundsätzlich persönlich zu leisten. 

 
2 Ärztinnen und Ärzte, die der Notfalldienstpflicht unterstehen, haben im akuten 

Krankheitsfall dafür zu sorgen, dass ihre Notfalldienste von dazu qualifizierten 

Kolleginnen oder Kollegen gemäss den vorstehenden Bestimmungen übernommen 

werden. 

 

 

Artikel 14 Eigene Vorschriften der regionalen Ärztevereinigungen und 

spezialärztlichen Fachgesellschaften 

 

Die regionalen Ärztevereinigungen bzw. die spezialärztlichen Fachgesellschaften können 

in Härtefällen bezüglich der Delegation des Notfalldienstes eigene Vorschriften erlassen. 

Die konkrete Meldung einer Notfalldienstdelegation an alle verantwortlichen Stellen obliegt 

in jedem Fall der delegierenden Ärztin bzw. dem delegierenden Arzt gemäss Art. 5 Abs. 3 

NFDR. Diese eigenen Vorschriften sind der Notfalldienstkommission mitzuteilen. 
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Artikel 15 Hintergrunddienst  

 
1 Der Hintergrunddienst kommt bei Todesfällen, bei Reanimation/Reanimationsabbruch, 

falls nicht bereits eine Ärztin oder ein Arzt vor Ort ist und bei transportunfähigen, nicht 

schwer kranken Patientinnen und Patienten zum Zug. Er beinhaltet auch den Besuch von 

Altersheimen. 

 
2 Die Vermittlung erfolgt grundsätzlich direkt über die Alarmzentrale. Die Hintergrunddienst 

leistende Ärztin bzw. der Hintergrunddienst leistende Arzt muss jederzeit erreichbar und 

einsetzbar sein. Bei Reanimation/Reanimationsabbruch hat der Hintergrunddienst 

unverzüglich auszurücken. In anderen Fällen richtet sich die Dringlichkeit nach medizinisch-

ethischen Grundsätzen gegenüber der Patientin oder dem Patienten, deren bzw. dessen 

Angehörigen oder deren bzw. dessen betreuenden Personen. 

 

 

E. Dispensation persönliche Leistung und Befreiung von der 

Ersatzabgabe 

 

Artikel 16 Dispensation 

 

Alle im Kanton Solothurn niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, gemäss Art. 3 NFDR und 

nicht bereits einen anerkannten Notfalldienst in einer Institution leisten, sind zur Leistung 

des Notfalldienstes verpflichtet. 

 

 

Art. 17  Beantragung der Befreiung von der Ersatzabgabe 

 
1 Auf begründetes Gesuch hin kann in den vorgesehenen Ausnahmefällen die Befreiung 

von der Bezahlung der Ersatzabgabe bei der Notfalldienstkommission beantragt werden. 

Die Gründe dafür finden sich in den Art. 18 ff. NFDR und sind abschliessend. Der 

Befreiungsgrund ist zu belegen. Die Befreiung gilt jeweils höchstens für eine Periode von 

12 Monaten, ausnahmsweise für länger. Für eine Verlängerung der Befreiung von der 

Bezahlung der Ersatzabgabe ist ein neues Gesuch einzureichen. 

 
2 Sollten die Notfalldienstpflichtigen keinem regionalen oder die Region 

miteinbeziehenden Notfalldienst bzw. keiner spezialärztlichen Fachgruppe angehören oder 

nach Art. 12 Abs. 2 NFDR für den Notfalldienst nicht geeignet sein, so haben diese 

Ärzteinnen bzw. Ärzte eine Ersatzabgabe zu leisten. 

 
3 Die Notfalldienstkommission kann zur Abklärung oder Beurteilung von 

Befreiungsgesuchen aufgrund von Krankheit oder körperlicher Behinderung geeignete 

Vertrauensärzte beiziehen. 
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Artikel 18 Bei Krankheit oder Unfall der notfalldienstpflichtigen Person 

 

Ärztinnen und Ärzte mit gesundheitlichen Problemen, welche die Weiterführung der Praxis 

mindestens vorübergehend wirtschaftlich einschränken oder verunmöglichen, können auf 

Gesuch hin von der Ersatzabgabe befreit werden. 

 

 

Artikel 19 Ärztinnen und Ärzte mit körperlicher Einschränkung 

 

Ärztinnen und Ärzte, die aufgrund einer körperlichen Einschränkung keine Hausbesuche 

machen können, können auf entsprechendes Gesuch von der Notfalldienstkommission 

von der Bezahlung der Ersatzabgabe befreit werden. Ausnahmsweise kann eine minimale 

Ersatzabgabe nach den Kriterien von Art. 26 ff. NFDR unter Berücksichtigung der effektiven 

Erwerbsfähigkeit festgelegt werden. 

 

 

Artikel 20 Schwangerschaft 

 
1 Ärztinnen, die tagsüber ihrer Praxistätigkeit nachgehen können, sind ab der 

25. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt und danach bis maximal 12 Monate nach der 

Geburt von der Bezahlung einer Ersatzabgabe befreit. 

 
2 Schwangerschaftskomplikationen sind akute, unvorhersehbare Beeinträchtigungen der 

Gesundheit und gelten damit als akute Krankheit. Die Betroffene ist dafür besorgt, dass 

ihre Notfalldienste von qualifizierten Kolleginnen oder Kollegen gemäss Art. 13 Abs. 2 

NFDR übernommen werden. 

 

 

Artikel 21 Ärztinnen mit Kleinkindern und alleinerziehender Elternteil sowie besondere 

Betreuungsverpflichtungen 

 

Ärztinnen mit Kindern bis zum erfüllten 3. Altersjahr sowie alleinerziehende Frauen oder 

Männer mit Kindern bis zum erfüllten 6. Altersjahr sowie Notfalldienstpflichtige mit 

besonderen Betreuungsverpflichtungen (schwere Erkrankung oder erhebliche 

Einschränkung der Kinder) können auf entsprechendes Gesuch von der 

Notfalldienstkommission von der Bezahlung der Ersatzabgabe befreit werden. 

 

 

Artikel 22  Amteiärzte bzw. Amteiärztinnen 

 

Amteiärzte leisten mit ihrer Tätigkeit den Notfalldienst und sind daher von der Bezahlung 

einer Ersatzabgabe befreit. Ein Gesuch ist dafür nicht nötig. Analoges gilt auch für die 

Infektionsärzte nach kantonaler Verordnung. 
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Artikel 23 Ärztinnen und Ärzte eines Spitals mit spitalinternem Notfalldienst  

 
1 Ärztinnen und Ärzte eines Spitals (Listenspital im Kanton Solothurn), die einen 

spitalinternen Notfalldienst leisten, können auf Gesuch hin durch die Notfalldienstkommission 

von der Bezahlung einer Ersatzabgabe befreit werden, sofern dieser mit einem 

spitalexternen Notfalldienst vergleichbar ist. 

 
2 Der Entscheid über die Befreiung von der Bezahlung der Ersatzabgabe obliegt im 

Streitfall der Notfalldienstkommission. 

 

 

Artikel 24 Belegärzte 

 
1 Spezialärztinnen und Spezialärzte, welche belegärztlich an einem Listenspital tätig sind, 

können auf Gesuch hin durch die Notfalldienstkommission von der Bezahlung einer 

Ersatzabgabe befreit werden, sofern sie nachweisen können, dass sie einen dem 

Notfalldienst vergleichbaren Dienst (Anzahl Diensttage pro Jahr, Dauer des Notfalldienstes 

etc.) erbringen. Die Gleichwertigkeit des belegärztlichen Notfalldienstes kann bspw. durch 

die persönliche Diensterbringung in einer öffentlich zugänglichen spitaleigenen 

Notfallstation geltend gemacht werden. Das entsprechende Spital muss der Solothurner 

Bevölkerung frei zugänglich sein und auch entsprechend frequentiert werden. Das Leisten 

von Notfalldienst nur für spitalinterne Patienten wird nur ausnahmsweise als gleichwertig 

anerkannt. 

 
2 Der Entscheid über die Befreiung obliegt im Streitfall der Notfalldienstkommission. 

 

 

Artikel 25 Ausschluss aus dem Notfalldienst 

 
1 Ärztinnen und Ärzte, die sich wegen Missachtung ihrer Pflichten für die Leistung des 

Notfalldienstes als ungeeignet erwiesen haben, können von der regionalen 

Ärztevereinigung bzw. spezialärztlichen Fachgruppe von der Notfalldienstpflicht 

ausgeschlossen werden. Sie bezahlen nach einem Ausschluss die doppelte 

Ersatzabgabe. 

 
2 Gegen den Entscheid der regionalen Ärztevereinigung bzw. spezialärztlichen 

Fachgruppen kann innert 10 Tagen bei der Notfalldienstkommission Einsprache erhoben 

werden. 
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F. Ersatzabgabe 

 

Artikel 26 Grundlage der Ersatzabgabe 

 
1 Gemäss § 20 Abs. 2 lit. e GesG erhebt die GAeSO von allen notfalldienstpflichtigen 

Angehörigen ihrer Berufsgruppe, welche keinen persönlichen Notfalldienst leisten 

(müssen), eine zweckgebundene Ersatzabgabe. 

 
2 Ärztinnen und Ärzte, die der Notfalldienstpflicht unterstehen, aber keinem regionalen, 

überregionalen oder spezialärztlichen Notfalldienst zugeteilt sind und nicht explizit von 

der Ersatzabgabe befreit sind, sind verpflichtet, eine Ersatzabgabe zu bezahlen. 

 

 

Artikel 27 Höhe der Ersatzabgabe 

 
1 Die Ersatzabgabe beträgt gemäss § 20 Abs. 2 lit. e GesG 300 Franken bis 1'000 Franken pro 

Notfalldienst und maximal 15'000 Franken pro Jahr. Die Höhe richtet sich nach dem Umfang 

der von den Angehörigen der Berufsgruppe jährlich zu leistenden Notfalldienste sowie nach 

der Anzahl der Notfalldienstleistenden bzw. der Anzahl der Notfalldiensttage. 

 

2 Bei der Bemessung der Höhe der Ersatzabgabe gelten folgende Richtlinien: 

a. Die minimale Ersatzabgabe beträgt Fr. 300.00 pro Notfalldienst. 

b. Die Ersatzabgabe gilt für einen normalen durchschnittlichen Notfalldienst bei einer 

dem Spital vorgelagerten Notfallstation (Bsp. ANOS, NOFOL). 

c. Die Ersatzabgabe wird grundsätzlich nach dem aufwendigsten Notfalldienst der 

entsprechenden Region bzw. der spezialärztlichen Fachgruppe bemessen. 

d. Für traditionelle „Notfalldienste“ wird entsprechend der Belastung in der Region ein 

Zuschlag von 50 – 100 % zur minimalen Ersatzabgabe erhoben. 

e. Das Gleiche gilt für die Leistung von Hintergrunddienst. 

f. Für Notfalldienste während der Nacht, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird 

ein Zuschlag von 50 % zur minimalen Ersatzabgabe erhoben. 

g. Die gesetzliche maximale Ersatzabgabe von Fr. 15‘000.00 pro Jahr darf nicht 

überschritten werden. 

 
3 Die Notfalldienstkommission kann betreffend die Höhe der Ersatzabgaben im Rahmen 

obiger Richtlinien zusätzliche Präzisierungen und Empfehlungen vornehmen. Diese 

Weisungen sind auch für die regionalen Ärztevereinigungen bzw. spezialärztlichen 

Fachgruppen verbindlich. 
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Artikel 28 Inkasso und Zweckgebundenheit der Ersatzabgabe 

 
1 Die von der Notfalldienstkommission (NFDK) rechtskräftig festgesetzte Ersatzabgabe 

wird von dieser eingezogen und an den Notfalldienstfonds der GAeSO überwiesen. 

 
2 Über die Errichtung und Verwendung dieses Fonds entscheidet die 

Notfalldienstkommission unter Berücksichtigung von § 19 Abs. 2 GesV. 

 
3 Der Fonds dient ausschliesslich dem Notfalldienst, insbesondere der Organisation und 

Sicherstellung des Notfalldienstes, der Deckung des administrativen Aufwandes bzw. der 

Organisation des Notfalldienstes durch die regionalen oder spezialärztlichen 

Fachgruppen, der Deckung der Aufwendungen für die Kompetenzsicherung der 

Ärzteschaft, der Deckung von nicht bezahlten Rechnungen des organisierten 

Notfalldienstes, der Errichtung und dem Betrieb allfälliger Notrufnummern etc. 

 
4 Die Jahresrechnung NFDK ist der Mitgliederversammlung der GAeSO vorzulegen. 

 

 

G. Verfahren bei Unstimmigkeiten, Pflichtverletzungen und anderen 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Notfalldienst 

 

Artikel 29 Verfahren 

 
1 Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Notfalldienst werden von der 

Notfalldienstkommission beurteilt und entschieden. Die jeweilige regionale bzw. 

spezialfachärztliche Ärztevereinigung kann sich dazu vernehmen lassen. 

 
2 Für das interne Verfahren gilt das Reglement der Standeskommission der GAeSO 

sinngemäss, soweit die Notfalldienstkommission kein eigenes Verfahrensreglement erlässt, 

welches von der Mitgliederversammlung zu genehmigen ist. Für das ordentlichen 

Verwaltungsverfahren gilt des Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Solothurn. 

 

 

Artikel 30 Entscheid der Notfalldienstkommission und Beschwerde an das 

Departement des Innern 

 
1 Verfügungen der kantonalen Berufsorganisationen über die Befreiung oder den Ausschluss von 

der Notfalldienstpflicht sowie über die Leistung von Ersatzabgaben können gemäss § 20 Abs. 4 

GesG innert 10 Tagen mit Beschwerde beim Departement des Innern angefochten werden. 

 
2 Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und hat einen Antrag und eine Begründung 

zu enthalten. 
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Artikel 31 Disziplinarmassnahmen 

 

Widerhandlungen gegen dieses Reglement oder Unterlassungen werden im Rahmen des 

Standesrechts geahndet und sanktioniert. Die Notfalldienstkommission kann von sich aus 

Mitteilung an die Standeskommission der GAeSO machen. 

 

 

H. Schlussbestimmungen und Inkrafttreten 

 

 

Artikel 32 Beschluss und Inkrafttreten 

 
1 Dieses Reglement über den ärztlichen Notfalldienst wurde an der Mitgliederversammlung 

der GAeSO vom 4. Juni 2020 verabschiedet und vom Regierungsrat am … genehmigt. Es 

tritt rückwirkend am 1. Februar 2021 in Kraft. 

 
2 Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Reglements bestehenden Dispensationen 

bezüglich Notfalldienstpflicht oder Ersatzabgabe bleiben bestehen.  

 
3 Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Reglements bestehenden Notfalldienstrayons 

können bis zu einer künftigen Anpassung beibehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. med. Florian Leupold Dr. med. Christian Lanz lic.iur. Michel Meier 

Co-Präsident GAeSO Präsident Notfalldienstkommission Rechtskonsulent 


